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Leichen6ffnung (Obduktion)

(1) Die Leichen der in 6ffentlichen Krankenanstalten verstorbenen Patienten sind zu obduzieren, wenn die Obduktion
sanitatspolizeilich oder strafprozessual angeordnet worden oder zur Wahrung anderer offentlicher oder
wissenschaftlicher Interessen, insbesondere wegen diagnostischer Unklarheit des Falles oder wegen eines
vorgenommenen operativen Eingriffes, erforderlich ist.

(2) Liegt keiner der im Abs 1 erwahnten Falle vor und hat der Verstorbene nicht schon bei Lebzeiten einer Obduktion
zugestimmt, darf eine Obduktion nur mit Zustimmung der nachsten Angehoérigen vorgenommen werden.

(3) Uber jede Obduktion ist eine Niederschrift zur Krankengeschichte aufzunehmen und gemaRg 34 Abs 4und 5 zu
verwahren.

In Kraft seit 07.10.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-kao/paragraf/55
https://www.jusline.at/gesetz/k-kao/paragraf/34
file:///

	§ 55 K-KAO
	K-KAO - Kärntner Krankenanstaltenordnung 1999 - K-KAO


